
DURSOL-FABRIK 
Otto Durst GmbH & Co. KG 

Martinstr. 22 
D-42655 Solingen 

Betriebsanweisung 
gemäß § 14 GefStoffV 

 
Nr.: GHS07 

02-16 

Arbeitsbereich: Betrieb - Lager H315; H319 

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 
DURSOL® Allzweckreiniger 
DURSOL® Bodenreiniger 
DURSOL® Sanitärreiniger Öko 
DURSOL® WC-Reiniger 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 
 

Achtung  

- Verursacht Hautreizungen.  
- Verursacht schwere Augenreizung. 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
- Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
- Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. - auf gute Raumlüftung achten 
- Behälter ständig abgedeckt halten 
- jegliches Mischen mit anderen Stoffen o. ä. Arbeiten dürfen nur auf ausdrückliche 
  Anweisung von Vorgesetzten erfolgen 
- Persönliche Schutzausrüstungen benutzen: 
 Schutzhandschuhe:    nach DIN EN 374 Teil I  
 Schutzbrille:               nach DIN EN 166 
- unmittelbare Berührung vermeiden  
- beschmutzte Kleidung ausziehen 
- vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen, Hautschutzcreme benutzen 
- kein Essen, Trinken und Aufbewahren von Nahrungsmitteln in Arbeitsnähe 
 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL 
 

- Brand, Gas-, Nebel- oder Rauchbildung in unüblicher Weise:  
 Arbeitsbereich schnellstens verlassen und Vorgesetzten informieren;  
 ggf. Notruf Feuerwehr 112  
- kleine Entstehungsbrände: mit CO2-, Pulver-, oder Schaumlöscher bekämpfen  
 oder mit Sand o. ä. abdecken; Wasser nur im Sprühstrahl einsetzen 
- Verschütten: mechanisch mit Hilfe von Bindemitteln aufnehmen 
   evtl. Ersthelfer hinzuziehen und ggf. Arzt oder Notruf 112 - Vorgesetzten informieren 
- Hautkontakt: Möglichst unter fließendem Wasser spülen 
 

ERSTE HILFE 
 
- Augenkontakt: Mit viel Wasser spülen – immer Augenarzt aufsuchen! 
- Einatmen: Frischluft zuführen 
- Verschlucken: immer Arzt oder Notruf 112 
- Verbrennungen: Mit Wasser kühlen bis Schmerz nachlässt  
– Arzt oder Notruf: 112 
 



SACHGERECHTE ENTSORGUNG 
 

Verschüttete Flüssigkeiten spülen Sie nach Möglichkeit mit viel Wasser durch den Bodenablauf 
fort. Ist keiner vorhanden, so muss das Aufnehmen der Flüssigkeit mit größter Vorsicht, ggf. 
unter Verwendung eines Aufsaugmittels erfolgen 
(Säuren - Natriumbicarbonat), bzw. zum Neutralisieren von Laugen nur die betrieblich 
bereitgestellten Mittel verwenden.  
Diese benötigen für ihre volle Wirksamkeit die Zugabe von Wasser. 
Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.  
Nur kleinere Mengen an Resten und Abfällen dürfen, falls in Wasser löslich, nur in ver- 
dünnter Lösung, in einen Chemieabfluss zur Abwasserbehandlung gegeben werden. 
Größere Mengen sind in geeigneten, gekennzeichneten Gebinden zu sammeln und der 
zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung zu übergeben. 
 

 


